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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firma egeplast international GmbH 

1. Geltung der Bedingungen, Form 
1.1 
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle gleichartigen künftigen Geschäftsbeziehungen als Rahmenvereinba-
rung, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Ent-
gegennahme der Waren und/oder Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Ge-
genbestätigungen des Käufers mit dem Hinweis auf seine Geschäfts- und/oder Einkaufsbedin-
gungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen. 
 
1.2 
Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 
 
1.3 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in 
Sinne dieser Bedingungen schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Ge-
setzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legiti-
mation des Erklärenden bleiben unberührt. 
 
1.4 
Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
Bedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
2. Angebote und Vertragsschluss, Unterlagen 
2.1 
Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich; sie sind als Aufforderung an den Käu-
fer zu verstehen, uns ein Kaufangebot zu machen. Ist eine Bestellung als Angebot gem. §145 BGB 
zu qualifizieren, so kommt der Vertrag durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder 
durch Auslieferung der Ware an den Käufer zu Stande. Weicht unsere Auftragsbestätigung 
von der Bestellung ab, gilt dies als ein verbindliches Angebot durch uns. 
 
2.2 
An allen von uns erstellten Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor.  
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Der Käufer darf diese nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weiterge-
ben, unabhängig davon, ob wir sie als vertraulich gekennzeichnet haben. 
 
3. Lieferung, Verzug, Subunternehmer 
3.1 
Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schrift-
lich etwas anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von uns grundsätzlich nicht 
übernommen. 
 
3.2 
Die Lieferung gilt als frist- bzw. termingerecht erbracht, wenn die Ware bis zum Ablauf der Lie-
ferfrist oder des Liefertermins das Werk/Lager verlassen hat oder bei Abholung durch den Käu-
fer die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. 
 
3.3 
Lieferungs- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt (z. B. Streik, Aussperrung, 
extreme Witterungsverhältnisse, Pandemien oder Epidemien, etc.) oder bei uns oder unserem 
Lieferanten eintretender Betriebsstörungen, die uns ohne unser eigenes Verschulden vorüber-
gehend daran hindern, die Ware zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist 
zu liefern, ermächtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinderung 
zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die vorste-
henden Hindernisse bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eingetreten sind. Wir 
werden den Käufer über derartige Lieferungs- und Leistungsverzögerungen unverzüglich infor-
mieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Führen Störungen zu ei-
nem Leistungsaufschub von mehr als 4 Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 
Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 
 
3.4 
Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. 
 
3.5 
Wir sind zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar 
ist. 
 
3.6 
Bei der Herstellung der Ware kann es produktionsbedingt zu Mehr- oder Minderlieferungen von 
bis zu +/-10% kommen. Etwaige Mehr- oder Minderlieferungen innerhalb dieser Toleranz stellen 
eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung dar. Der Käufer hat den Preis für die tatsächlich gelie-
ferte Menge zu zahlen. 
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3.7 
Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann 
der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale be-
trägt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insge-
samt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Scha-
den als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
 
3.8 
Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch 
bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 % des vereinbarten Kaufpreises. Im Übrigen bleiben 
die Rechte des Käufers gem. Ziff. 8 dieser Bedingungen und unsere gesetzlichen Rechte, insbe-
sondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzu-
mutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), unberührt. 
 
3.9 
Wir sind zum Einsatz von Subunternehmern auf eigene Kosten auch ohne vorherige Absprache 
mit dem Käufer berechtigt. 
 
4. Gefahrübergang, Annahmeverzug 
4.1 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „EXW“ (Incoterms 
2020) vereinbart. 
 
4.2 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware  geht spä-
testens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzöge-
rungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für 
eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 
4.3 
Gerät der Käufer mit der Übernahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, Schadensersatz 
statt der Leistung zu verlangen. Insbesondere sind wir in diesem Fall berechtigt, Lagergebühren 
i.H.v. 1 % des vereinbarten Preises der nicht abgenommenen Ware pro vollendetem Monat des 
Verzugs zu verlangen, wobei die Lagergebühren für jeden angefangenen Kalendertag mit 1/30 
des Monatsbetrages berechnet werden.  
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Dieser Betrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer 
einen geringeren Schaden nachweist. Weitergehende Rechte von uns bleiben unberührt; ins-
besondere geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder einer zufälligen Verschlechte-
rung der Ware spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme-
verzug gerät. 
 
4.4 
Für den Fall, dass der Käufer bereits vor dem Liefertermin die ihm obliegende Leistung ernsthaft 
und endgültig verweigert, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz 
statt der Leistung zu verlangen. Weitergehende Rechte von uns bleiben unberührt. 
 
5. Preise, Zahlungen, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
5.1 
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche 
Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Soweit nichts anderes vereinbart wor-
den ist, werden wir die auf der Grundlage des jeweiligen Vertrages zu zahlenden Preise darüber 
hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die Preisberech-
nung maßgeblich sind. Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßigung ist 
vorzunehmen, wenn sich z. B. die Kosten für Materialien und/oder Rohstoffe und/oder Energie 
und/oder deren Beschaffung und/oder die Lohnkosten aufgrund von Tarifverträgen erhöhen 
oder absenken. Steigerungen bei einer Kostenart dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhö-
hung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen 
Bereichen erfolgt. Bei Kostensenkungen sind die Preise von uns zu ermäßigen, soweit diese Kos-
tensenkungen nicht durch Steigerungen in anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen 
werden. Wir werden bei der Ausübung unseres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte 
einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Käufer ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindes-
tens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen.  
 
5.2 
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, excl. Verpackung, Versand, Transport und 
Zoll. 
 
5.3 
Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 10 Tage nach 
Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. 
 
5.4 
Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt eine verkürzte Frist zur Vorabankündigung 
von einem Tag. Der Käufer sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten aufgrund 
von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift gehen zu Lasten des Käufers. 
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5.5 
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die sich aus §§ 280, 286 und 288 BGB 
ergebenden Rechte geltend zu machen. 
 
5.6 
Sind uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, sind wir 
berechtigt, Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen unbeschadet weitergehender gesetzlicher 
Ansprüche zu verlangen. 
 
5.7 
Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhält-
nis beruht. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. 
Ziff. 7 Abs. 5 Satz 2 dieser Bedingungen unberührt. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer unser Eigentum. Die Einstellung einzelner For-
derungen in eine lfd. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvor-
behalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei uns. 
 
6.2 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir dazu be-
rechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
 
6.3 
In der Pfändung der gelieferten Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeit des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
 
6.4 
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. 
 
6.5 
Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.  
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Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall. 
 
6.6 
Der Käufer ist bei Kaufverträgen berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-End-
betrages (inkl. Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Ist die 
abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine lfd. Rechnung (Konto-
korrent) aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo so-
wie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen "kausalen Saldo". Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Be-
fugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehöri-
gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
6.7 
Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vor-
behaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. 
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie 
für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
 
6.8 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vor-
behaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns. 
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6.9 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

7. Gewährleistung 
7.1 
Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung 
sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 
7.2 
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte 
Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Be-
schaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des 
einzelnen Vertrages sind oder von uns zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt ge-
macht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung 
zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB).  
 
7.3 
Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahr-
lässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 
Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, 
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Män-
gel innerhalb von 4 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungs-
gemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht recht-
zeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausge-
schlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst 
nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere keine 
Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten"). 
 
7.4 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Besei-
tigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzliefe-
rung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, 
kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 
 
7.5 
Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den 
fälligen Kaufpreis bezahlt.  
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Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 
 
7.6 
Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzliefe-
rung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung bein-
haltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den 
Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht 
zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten 
("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt. 
 
7.7 
Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten 
wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen Bedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlan-
gen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte erkennen können, 
dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 
 
7.8 
In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismä-
ßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der 
hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme 
sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht be-
steht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu verweigern. 
 
7.9 
Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen 
oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den gesetzlichen Vor-
schriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Man-
gel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

8. Haftung 
8.1 
Soweit sich aus diesen Bedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts an-
deres ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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Auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen gemäß § 284 BGB (nachfolgend 
„Schadensersatz“) wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten haften wir 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie in Fällen der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
8.2 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche bei Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften, wie 
z.B. die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für die Übernahme einer Garantie, blei-
ben unberührt. 
 
8.3 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
9. Verjährung 
9.1 
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, be-
ginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
 
9.2 
Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ab-
lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelun-
gen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 
 
9.3 
Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außerver-
tragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es 
sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195 , 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. 
Ziff. 8 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel  
10.1 
Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz Gre-
ven, Deutschland. 
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10.2 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis ergebenden Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
sowie öffentlich- rechtlichen Sondervermögen ist unser Geschäftssitz Greven, Deutschland. Wir 
sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
 
10.3 
Für diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN- Kaufrechts 
(Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den Internatio-
nalen Warenkauf, BGBL 1989 II S. 588, ber. 1990 II, 1699) ist ausgeschlossen.  
 
10.4 
Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Bedingungen lässt die Wirksam-
keit der Bedingungen im Übrigen unberührt.  
 
(Stand: April 2026) 


